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[1656 Februar ] A

EINWÄNDE1 DES ABTES VON EINSIEDELN, PLAZIDUS [REIMANN] SOWIE
DER PFARRHERREN[VON ALTDORF: JOHANN MELCHIOR] IMHOF,
VON SCHWYZ: [JOHANN FRANZ RADHELLER, UND VON STANS:
VIKTOR KÄSLIN] FERNER DER KAPUZINER SEBASTIAN [VON
BEROLDINGEN] UND APOLLINARIS [JÜTZ GEGEN DAS FRIE¬
DENSPROJEKT, DAS AN DER AM 13 . FEBRUAR 1656 IN BADEN
BEGONNENEN TAGSATZUNG DER XIII ORTE2 IN ZUSAMMENHANG
MIT DEM VILLMERGERKRIEG AUSGEARBEITET WORDEN WAR]

. 3
”[ 1 . ] Dieweylen mit glegenheit Eines [ Waffen - ] Stlllstandts Adm. R. P.

Sebastianus [ von Beroldingen ] Ex Provincialis Capucinorum mit Adm.
R. P . Apollinaris [Jütz ] seinem Gesellen , dessgleichen ettliche
woll Ehrwürdige Priester undt Pfarherren der . . . Lobl . Cath . Ohr-
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ten , sich auss dem Leger nacher Einsidlen verfliegt , wardt in dissem
Gottshaus vor dess Hochwürdigen H. Prelaten in allem Vertrauwen von
gegenwertigem Standt unsers geliebten Vatterlandts ein Diseurs ge-
füert , darbey Zweifel eingefallen , ob die Oberkheit diser ohrten
aller Sachen , so sich bey 4 wuchen hero in dem Veldt Zuegetragen,
möchten bericht sein oder nit.

2 . Undt weylen wir Zuemahlen auch Erwogen , wass an dissem gegenwerti¬
gen Krieg nit allein dem gantzen Vatterlandt , An dessen Zeitlichen,
sondern Zuemahlen auch undt vorauss an der Seelen wollfahrt gele¬
gen , dieweylen diss ein rechter glaubens undt Religions Krieg ist,
Alss habe man sich auch Erinnert , Wass unss alss den Hirten , Geist¬
lichen vorsteheren , undt Seelsorgern desshalben obgelegen , undt al¬
so guet undt nohtwändig befunden , Zue Entladung unseres gewüssens,
dass wir der Geist - undt weltlichen oberkheit , sovil Jmmer Möglich
unverlengt der Sachen Bewandtnuss sollen offenbahren.

3 . Undt Zwar diss nit Zue dem Zyl undt Endt , dass wir Jhnen wass wol-
ten vorschreiben oder Zue Einem unnöhtigen Krieg verhetzen undt An¬
treiben , sonder allein dahin damit Sye der Sachen mit besserem
grundt (da fehren Sy aller Sachen noch nit bericht ) Jnformation,
undt Zue fleissiger wachtbarkheit , damit nichts nachthe illiges der
widersecheren [ die neugl . Orte gemeint ] nachgeben werde , bewegt
wurden etc.

4 . Dan Erstlichen finden wir dass unsere Widersächer durch den Freyen
Zug bösse schedtliehe undt sehr nachtheillige Sachen suechen , die
Vermeinen ein solchen freyen Zug [ - Anspielung auf den Arther Han¬
del von 1655 - ] , wie selbiger in dem Römischen Reich durch den Lei¬
sten friden [ den Westfälischen Frieden von 1648 gemeint ] von euch
Zue Erzwingen , darumb sollent ihr woll wüssen , wie selbiger be¬
schaffen sye . Welcher in dem 12 Articul 4 also Lautet . Da aber ein
underthan , So weder öffentlich noch privat seiner Religion Exerci¬
tium A° 1624 5 gehabt , oder auch so nach publiciertem friden die Re¬
ligion endteren wirdt , von selbsten Ziechen wolte , oder von den
Landts Herren solches Zuethuen befeicht were , dem soll frey stahn,
eintweders bey gehabten oder verüsserten güetteren abzueziechen,
dass behaltene durch die diener Zue verwalten , undt so offt es die
sach erfordert , sein guet Zuebesichtigen , Rechtfertigungen vollfüe-
ren , oder schulden Einzuetreiben , frey , undt ohne gleite Brie ff
sich dahin Zueverfüegen etc . Ja disser freye Zug , ist so gar auch
den Geistlichen Zuegelassen , undt Andere mehr sehr nachtheilige
puncten erpracticiert worden , dass Pabst Jnnocentius [ X. ] nit ohne
ursach dissen friden durch ein offne protestation für nichtig er-
khändt hat.
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5 . Nun weist man woll das der Ab fahl von dem Cath . glauben ein schwäre
Sündt ist , undt nit miiglich , dass ein solcher Gott möge gef eilig
sein (Scriptura testis ) . So Kan darauss ein Jeder abnemmen , dass
Keiner Oberkheit gebüre , solchen Ab fahl Zue Zuelassen , wordurch dan
mancherlei übell wurden erfolgen.
1 ° Müeste weib undt Kindt dem Man nachfolgen oder dessen Jeder
Zeit beraubt sein.
2 . ° Nimbt der Man dass Ander weib , bekhombt Er Kinder , so miiesten
die Erste Kinder ihro vollkhommer Erbschafft beraubt sein.
3 . Wan ein solcher dörffte in seinem Vatterlandt Zue seinen güette-
ren undt frilndten wandien , könte Er selbige mit Versprechung eines
gueten heürahts , mit schankhungen falschen Lehren Leichtlich Zue
gleichem Ab fahl bewegen , dan die widrige Religion ist weich  ver¬
grifft .
4 . ° Wan ein tochter wolte nacher Zürich heürahten , Konten ihren
diss die Eiteren nit wehren.

5 . Wan ein Oberkheit die unrüewige Rebellen wolte straffen , müeste
man fürchten Sy liffent darvon , Jnsonderheit die undertahnen [ in
den Gemeinen Herrschaften ] so Zürich Bern Angrentz sindt.
6 . dan der Articul in dem Landtsfriden [ von 1531 ] wurde hiemit
auffgehebt werden , dessgleichen auch die Cath . Pündtnuss [ der Bor-
romäische Bund ] so in dem October 1655 Erneüwert ^ worden [ gemeint ] .
7 . dörffte man die Urheber dess Abfahls nit straffen , weniger ein
gantze Gmeindt von dem Abfahl mit gwalt abhalten , wie solches Ange-
deüter fridt vermag.
8 . Wardurch die öffentliche freystellung eingefüert wurde , wie Zue
Arth baldt hette mögen Ermehret werden.
9 . Unndt Zuemahlen Zue viller Neüwerung undt unruw die thür geöff¬
net wurde , weylen die Natur dess Unglaubens ist , Jmerdar Neüwerung
und Unruw Zue Erweckhen ; wie diss am hellen tag Ligt.

6 . Warauss Zue sechen dass man mit guettem gewüssen dissen freyen Zug
nit Kan gestatten , wan man gleich vill bedingnussen wurde dar Zue
setzen , so wurde selbiger eben Zue villerem Disputieren , ia Zue dem
Krieg ursach geben.

7 . Wir wollen Zwar nit rahten , das man solle Kriegen , sonderen ermah¬
nen Eüch alss Seelsorger , Zue Eüwerer schuldigkheit , dan wie der H.
Paulus sagt ein Oberkheit tragt nit umb sonst den tägen , sonder
soll denselbigen brauchen , Zue beschützung der frommen , oder Zue
Abstraffung oder Hinderung der Bössen.

8 . Jhr werdent wüssen , wass Eüch Zuethuen , sechent nur au ff das Exem-
pell eüwer Lieben Alt forderen , undt folgent Jhren nach , were diss
beschechen , undt hette man den feindt angriffen , wie man villfalti-
ge guette undt erwünschte glegenheit ghabt undt noch haben würde,
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so hetten ihr nit nur allein Raperschwil entsetzt , sonder nun mehr
der halbe theil dess Zürichgebiets in eüwerem gwalt , ihr hetten
proviant gnuegsamb dass Turgeüw were widerumb von sich selbsten
umbkhert undt könte man mit grossen ehren undt Ruew , einen gueten
friden machen.

9 . Weillen aber diss nit geschechen , sonder durch die Hoche Offiziers
offtermahl berahtschlaget undt Niemahl vollzogen , sonder die ge¬
machten Anschläg schier täglich möchte sagen Stundtlich geendert,
undt darbey dem feindt Zeit undt glegenheit geben worden sich Zue-
versterckhen , Zueverschantzen , undt einzuegraben , hinwider aber  un¬
serseits die Zeit verlohren , das proviant auffgezert , dass volckh
vertrüssig gemacht , undt also guette progressus , undt das darüber
gefolgt were , ein guetter nützlicher friden verhindert worden.

10 . Wie ess mit dem Leisten einfahl in dass Zürich gebieth ergangen,
ein glückhlicher Anfang gemacht , den feindt vertriben , die Schant-
zen undt schöne Peüten eroberet , undt dass gantze Landts disseitz
[des Zürichsees ] hete mögen eingenommen haben ; Aber unverhoffter
dingen dass volckh widerumb Zue Ruckh gemant , vill Peütten , auch
die Schantzen verlassen , undt darüber von dem feindt widerumb be¬
setzt : 3 heüsser 2 Scheüren abgebrandt worden , werden ihr wüssen
Zue Erzehlen.

11 . Wass desswegen für ein Unwillen under dem volckh , undt wievil un-
guetter Reden Jnsonderheit aber ein , undt Andern Höchen officier
[ - Zwyerhandelt - ] entstanden , mag auch erzelt undt darbey gemelt
werden . Obgleichwoll wir gern solche Zuelagen wolten helffen abwän¬
den undt verthädigen , so sindt aber sovil grosse Argwöhn undt  An¬
deutungen verhanden , dass solches ein unmöglich ding Zue sein er¬
scheine ; dan wan Jeder Zeit dess feindts Macht , Aparat , Geschütz,
proviant undt Munition , Kluegheit Extolliere . unser Armuet aber,
untaugligkheit Zue dem Krieg , undt Schwachheit ausstreiche , man
auch nit haben wolle , das man dem feindt vill schaden Zuefüege,
oder Jhne offensive angreiffe , mit vorwandt Er möchte alss dan auch
auff unser Landt khommen , so doch schon Zuevor beschechen . Jst aber
ein Raht aussgefallen , dass man dem feindt [ Zürich gemeint ] solle
vor Raperschwil anzuegreiffen , solchen Zueverhinderen hat eingewil-
liget dem feindt in das Landt Zuefallen ein Diversion Zue machen,
Sagende , der feindt sige nit auss den schantzen Zuebringen , hat man
ein Diversion fürgenommen , alss in das Fischertahl [ =Fischenthal ] ,
so ist der feindt dessen berichtet und Auszogen , hat man doch Jhne
ussert der schantzen aber nit angreiffen wollen , mit vorwandt man
sige verrahten , hat man auss Rapperschwil wollen aussfallen , ist
Jhnen das volckh theilss weggenommen , undt ein unnöhtige Ohrt
alss gen Hürden gelegt worden . Also hat man biss auff heütigen
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tag mit dem volckh gespilt , So sindt auch bneff durch einen trum¬
menschlager etliche mahl gewechslet , Auch einem Aescher nacher Zü¬
rich undt Zug geschriben undt gelt offeriert worden ; Man sich auch
gleich Anfangs vernemmen lassen , alss solte man den Zürcheren Ra-
perschwyl überlassen . Auch bey Kurtzer Zeit geredt undt geschriben,
Man werde Raperschwil nit mögen Defendieren , werde müessen mit dem
feindt tradieren , unangesechen sonsten Niemandt an erhaltung dis-
ser Statt gezweifflet , selbige [ von den V kath . Orten ] auch Jmmer-
zue mit Monition , proviant , undt volckh versechen worden.

12 . Diss alles aber wollen wir Gott Zue urtheillen überlassen , dem ge¬
meinen Man aber können wir bey so beschaffnen dingen das Maul nit
stopffen : bitten allein die Herren wollen bey Zeitten dissen dingen
remedieren , undt solche Leüth verordtnen , Zue welchen der gmein Man
ein bessers vertrauwen hab , welche beherzt undt unverzagt , resolut,
guet vatterländisch , undt vorauss auch gwüssenhafft sigent , welche
nit ihr eignen Nutz , noch dem gunst unsserer feinden , sonder die
Ehr Gottes , uffnung unsseres Hl . glaubens , die erhaltung unsseres
geliebten Vatterlandts undt dessen freyheiten suechen.

13 . Auch ersuechen undt Ermahnen wir Sy alss ihre Seelsorger Sy wollen
keinen friden noch Anders eingehen , welches der Religion undt uns-
seren wollhergebrachten freyheiten Zuewider.

14 . Will dan der feindt drüber Kriegen , Wie Er dan wider ehr undt Eidt
den Krieg angefangen , So wollent Sy nit nur auff die Menschliche
Macht , sonder auff Eüwer gerechte sach , au ff Gottes seiner Lieben
Mueter [Maria ] , undt dess gantzen himlischen heers beystandt wel¬
chen wir schon Zum öffteren mahl greifflieh gespürt haben , ihr Ab¬
sechen haben , Könte woll ein Zeit erfolgen welche dem feindt mehr
vorthaillig , undt unss Nachthaillig sein Könte.

15 . Schliesslichen Sy pittend , man unss nit wolle Zum bössen  aussdeü-
ten , dan unsser schuldigkheit habe unss dahin gewissen , gleich wir
Jhnen auch für unguet werden haben , wan wir unsser Ambt solten un-
derlassen , undt Zue dessen Verrichtung von Eüch der gebühr nach
solten Abgemant werden.

16 . Solte aber unss solches widerig von Jemandt aussgedeütet , undt
unssere geistliche Sorgfalt vernichtet werden , undt dan darauss der
Cath . Religion undt dem Vatterlandt ein Nachtheil erfolgen , wollen
wir hiemit vor Gott und Eüch protestiert haben , dass wir daran Kein
schuldt tragen , thuen darbey uns dero Schirmb undt gunst woll be¬
fehlen etc.

Placidus [Reimann ] Abbte Zu Einsidlen
H. Pfarherr [Johann Melchior ] Jmhooff Zuo

Uri , Probst [ zu Bischofszell]



H. Pfarh [ err ] von Schwytz [Johann Franz
Radheller]

H. Pfarh [ err ] von underwalden [ Viktor
Käslin]

R. P . Sebastianus [ von Beroldingen]
R. P . Apollinaris [ Jütz ] "

" Conce .pt zuo EiruidZen"

1) s . auch AH 10/82
2 ) s . EA VI 1 , 319 (Nr . 176 ) . Stadt und Amt Zug war an dieser Tagsatzung

nicht durch Beat II . Zurlauben vertreten.
3 ) Ein solcher kam anlässlich der Schiedsverhandlungen vom 9 . und 10 . Fe¬

bruar 1656 in Brugg und Mellingen zustande , s . ebenda 316 (Nr . 174 ) .
4 ) Damit ist vom ”Jnstrumentum pacis Osnabrugense " von Art . V der Paragraph

30 XII - 37 gemeint , s . Zeumer/Reichsverfassung 409 - 411.
5 ) s . Handbuch der europ . Geschichte III 572
6) Diese Erneuerung fand an der Tagsatzung der IX kath . Orte vom 3 . - 4 . Ok¬

tober 1655 in Luzern statt , s . EA VI 1 , 267 (Nr . 155 ) , spez . 267 a.
Stadt und Amt Zug war an dieser Tagsatzung nicht durch Beat II . Zurlau¬
ben vertreten.

7) s . etwa AH 103/102

Kopie , von anderer Hand als AH 10/82 . Mit Dorsualnotiz vom Zuger
Stadt - und Amtsrat Beat II . Zurlauben . - AH 104 , 121 - 124
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